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Wien, am 8. Mai 2017 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Gerhard Schmid und weitere Abgeordnete haben am     

14. März 2017 unter der Zahl 12378/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „türkische Wahlkampfauftritte“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Keine. 

 

Zu den Fragen 2, 4 und 5: 

Versammlungen können nach den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes unter 

Beachtung der einschlägigen Regelungen der Europäische Konvention zum Schutz der  

Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen 

Voraussetzungen sowohl untersagt, als auch aufgelöst werden (siehe insbesondere §§ 6 

und 13 Versammlungsgesetz 1953). 

 

Zu Frage 3: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 
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